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▶▶ Außensteuergesetz
nutzung des „firmenlogos“ im Konzern ist keine entgeltpflichtige 
rechteüberlassung

| Die Gestattung einer unentgeltlichen Namensnutzung zwischen nahe
stehenden Personen eines Konzerns ist steuerrechtlich anzuerkennen und 
führt nicht zu einer Korrektur der Gewinnermittlung nach dem AStG. (BFH 
21.1.16, I R 22/14; s. auch Pressemitteilung des BFH Nr. 37/16 vom 18.5.16). |

Der im Inland gewerblich tätige Kläger hatte ein graphisches Zeichen  
(„Firmenlogo“) entwickelt und seiner polnischen Tochterkapitalgesellschaft 
unentgeltlich zur Verwendung bei ihrem Internetauftritt, auf Geschäftspapie
ren und Fahrzeugen überlassen. Das Finanzamt ging wegen „unentgeltlicher 
Überlassung des Markenrechts“ einkommenserhöhend von einer Gewinn
korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG a. F. aus. Der stimmte dem nicht zu und gab dem 
Kläger Recht. Danach liegt keine entgeltpflichtige Rechteüberlassung vor. Für 
die bloße Nutzung des Konzernnamens als Überlassung des Firmennamens 
durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft seien in der Regel Lizenzent
gelte steuerlich nicht verrechenbar. Im Fall der unentgeltlichen Nutzung 
kommt es nicht einkommenserhöhend zum Ansatz eines Korrekturbetrags. 

Beachten Sie | Anders ist es nach dem Urteil des BFH, wenn durch einen 
WarenzeichenLizenzvertrag, der ein Recht zur Benutzung des Konzernna
mens und des Firmenlogos als Warenzeichen für verkaufte oder zum Verkauf 
angebotene Produkte einräumt, ein untrennbarer Zusammenhang zwischen 
Namensrecht und produktbezogenem Markenrecht hergestellt wird. Ist da
bei ein eigenständiger Wert festzustellen, kann für die Überlassung eines 
derartigen Markenrechts nach Maßgabe der Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters ein fremdübliches Entgelt gefordert wer
den. Hieran fehlte es aber in dem vom BFH entschiedenen Streitfall.
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Der Informationsdienst 
für aktives Kanzleimanagement!

Mit KP Kanzleiführung professionell 
managen Sie Ihre Kanzlei noch 
erfolgreicher und optimieren Ihre 
Erträge: 

 •  KP gibt Empfehlungen zur 
optimalen Anfertigung der Steuer-
erklärungen.

•  In KP erfahren Sie, wie Sie Ihre 
Arbeitsprozesse effektiv gestalten 
und die Qualität Ihrer Kanzlei-
leistungen sichern.

•  KP zeigt Ihnen die Möglichkeiten 
des erfolgreichen Kanzlei-
marketings auf, das sich in vielen 
Steuerberaterpraxen bewährt hat.

•  KP ist unabhängig und wird aus-
schließlich aus der Interessens-
lage der Steuerberater heraus 
geschrieben.

Als Abonnent haben Sie Zugriff 
auf den Kundenbereich der KP-
Webseite mit einem Ausgaben-
Archiv, Verlinkung in eine Recht-
sprechungs-Datenbank sowie 
vielen nützlichen Arbeitshilfen.

Testen Sie jetzt KP: 
Die aktuelle Ausgabe können Sie 
unter kp.iww.de anfordern.

Leistungsumfang

•  Das Heft: 18 Seiten, anzeigenfrei

•  Die Website: aktuelle Meldungen, 
Ausgabenarchiv und Zusatzdokumente

•  Die myIWW-App: zur mobilen Online- 
und Offline-Nutzung der Beiträge

Bezugspreis

82,50 € pro Halbjahr
inklusive Versand und Umsatzsteuer

Bestellen Sie im Internet 
die aktuelle Ausgabe:

kp.iww.de

facebook.com/kp.iww

kp.iww.de


